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Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Dr. Walter Rosenkranz 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2026-0.220.068  

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 5199/J-NR/2026 betreffend Staatliche 

Zuwendungen an ÖVP-Spender?, die die Abgeordneten zum Nationalrat Michael 

Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen am 9. März 2026 an mich richteten, darf ich anhand 

der mir vorliegenden Informationen wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 und 29: 

➢ Welche Auszahlungen an Alfred Wagner Stahl-Technik & Zuschnitt GmbH (FN 301101 

x) wurden in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an Almwellness-Hotel Tuffbad GmbH (FN 12316m) wurden in 

den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an BM BHK Bau-GmbH (FN 227 440x) wurden in den Jahren 

2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem Verantwortungsbereich 

budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an Blue Circle Trading GmbH (FN 557977f) wurden in den 

Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an Deuring Group GmbH (FN 229362y) wurden in den Jahren 

2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem Verantwortungsbereich 

budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an Gort Rudolf GmbH (FN 53410w) wurden in den Jahren 2020, 

2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem Verantwortungsbereich 

budgetwirksam? 
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➢ Welche Auszahlungen an Greiter Herrmann GmbH (FN 405269i) wurden in den Jahren 

2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem Verantwortungsbereich 

budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an Harlander Baumanagement GmbH (FN 236260t) wurden in 

den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an Ing. Bellina Bau-Gesellschaft m.b.H. (FN 618849) wurden in 

den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an Laimer Ges.m.b.h. (FN 195981h) wurden in den Jahren 2020, 

2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem Verantwortungsbereich 

budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an Lillot Silva GmbH (FN 4 79784s) wurden in den Jahren 2020, 

2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem Verantwortungsbereich 

budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an PROB IG GmbH (FN 181907k) wurden in den Jahren 2020, 

2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem Verantwortungsbereich 

budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an Raiffeisenbank Walding-Ottensheim eGen (FN 77850k) 

wurden in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband 

eGen (FN 121834v) wurden in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 

jeweils in Ihrem Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft 

(FN 247579m) wurden in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in 

Ihrem Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an SANAG Sanierung GmbH (FN 571639x) wurden in den Jahren 

2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem Verantwortungsbereich 

budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an „TOSCA" Liegenschaftsvermietungs GmbH & Co KG 

(FN 184902s) wurden in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in 

Ihrem Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an Wohnbauservice Bauträgergesellschaft (FN 1064041) 

wurden in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an den im ÖVP-Rechenschaftsbericht 2024 genannten 

„Albanischen Kultur- und Sportverein, 17 Shkurti"' (ZVR-Zahl 895772759) wurden in 

den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 
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Im anfragengegenständlichen Zeitraum sind keine Zahlungen aus dem Bereich des 

Bildungsministeriums bzw. der Untergliederung 30 (Bildung) an die genannten 

Organisationen geleistet worden. 

Zu den Fragen 3, 10, 14, 22, 24, 25, 26 und 30: 

➢ Welche Auszahlungen an Asamer Kies- und Betonwerke GmbH (FN 107110s) wurden 

in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an Husqvama Austria (FN 186596g) wurden in den Jahren 2020, 

2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem Verantwortungsbereich 

budgetwirksam? 

➢ Welche Auszahlungen an Niederösterreichische Versicherung AG (FN 100888s) wurden 

in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 jeweils in Ihrem 

Verantwortungsbereich budgetwirksam? 

➢ Welche einzelnen Zahlungs- bzw. Vertragsvorgänge liegen den Antworten auf die 

Fragen 1 bis 21 zugrunde, und wie lauten die jeweiligen Einzelangaben? (Bitte um 

tabellarische Aufschlüsselung je Auszahlung/Vertrag unter Angabe von: Datum der 

Anordnung/Valuta, Betrag, Budgetstelle/Untergliederung (UG) bzw. Kontierung, 

Zahlungsgrund und konkrete Leistungsbeschreibung, Vertrags-/Auftragsbezeichnung, 

Laufzeit, Auftragnehmer/Empfänger (inkl. FBNr. und Sitz)) 

➢ Welche konkreten Leistungen stehen den jeweiligen Auszahlungen gemäß den Fragen 

1 bis 23 gegenüber? (Bitte um Aufschlüsselung je Auszahlung/Vertrag) 

➢ Wer sind die vertragsschließenden Teile der jeweiligen Vereinbarungen, auf welchen 

die Auszahlungen gemäß den Fragen 1 bis 23 beruhen? (Bitte um Aufschlüsselung je 

Zahlung/Vertrag) 

➢ Wurden Vergleichsangebote betreffend der von den in den Fragen 1 bis 21 

angeführten Unternehmen erbrachten Leistungen eingeholt? 

a. Wenn ja, wann? 

b. Wenn ja, von wem? 

c. Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

d. Wenn ja, war das jeweilige Unternehmen Bestbieter? 

e. Wenn ja, war das jeweilige Unternehmen Billigstbieter? 

f. Wenn nein, warum nicht? 

➢ Umfasst Ihr Verantwortungsbereich im Sinne dieser Anfrage neben der Zentralstelle 

auch alle nachgeordneten Dienststellen sowie ausgegliederte Rechtsträger und 

sonstige Einrichtungen, die in Ihrem Wirkungsbereich Zahlungen leisten, und sind die 

Fragen 1 bis 29 entsprechend für den gesamten Ressortbereich zu beantworten und 

beantwortet? 

Den im Haushaltsverrechnungssystem des Bundes verzeichneten Daten zufolge erfolgten 

im anfragegegenständlichen Zeitraum vom 1. Jänner 2020 bis zum 31. Dezember 2025 
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ausschließlich im Bereich nachgeordneter Bundesdienststellen des Bildungsministeriums 

Zahlungen für im Rahmen ihres autonomen Wirkungsbereiches spezifisch bezogene 

Dienstleistungen und (geringwertige) Wirtschafts- bzw. Anlagegüter an die Asamer Kies- 

und Betonwerke GmbH (im Jahr 2020 in Höhe von EUR 380,83 für den Erwerb von 

Streusplit), an die Husqvarna Austria GmbH (im Jahr 2023 in Höhe von EUR 382,49, im Jahr 

2024 in Höhe von insgesamt EUR 41.326,56 und im Jahr 2025 in Höhe von insgesamt EUR 

11.821,94 für den Erwerb von Wirtschafts- bzw. Anlagegütern) und an die 

Niederösterreichische Versicherung AG (im Jahr 2020 in Höhe von EUR 175,82, im Jahr 

2021 in Höhe von EUR 158,63, im Jahr 2022 in Höhe von EUR 160,58, im Jahr 2023 in Höhe 

von EUR 143,71, im Jahr 2024 in Höhe von EUR 164,36 und im Jahr 2025 in Höhe von EUR 

165,68 für Versicherungsleistungen). Die seinerzeitigen Bedarfe, die einzelnen 

Vertragsunterlagen sowie weitere angefragte Informationen liegen zentral nicht vor. Die 

Kontrolle der Vertragserfüllung kommt ebenfalls den nachgeordneten 

Bundesdienststellen im Rahmen ihres autonomen Wirkungsbereiches zu. Eine laufende 

Kontrolle der Erfüllung sämtlicher Verträge, welche diese autonom auf Grundlage der 

ihnen eingeräumten Vertragsabschlusskompetenzen errichten, stellte deren finanzielle 

Autonomie infrage und ist weder seitens der zuständigen Bildungsdirektion noch seitens 

der Zentralstelle des Bildungsministeriums vorgesehen. 

Zu den Fragen 23 und 27: 

➢ Sind im Zeitraum 2020 bis 2025 darüber hinaus Auszahlungen an verbundene 

Unternehmen (Tochtergesellschaften, Muttergesellschaften, Konzernunternehmen) 

oder sonstige Rechtsträger erfolgt, die den in den Fragen 1 bis 21 angeführten 

Unternehmen wirtschaftlich zuzurechnen sind? 

a. Wenn ja, an welche Rechtsträger? (Bitte um Angabe von Empfänger, FB-Nr., Sitz 

und Art der gesellschaftsrechtlichen/wirtschaftlichen Verbindung) 

b. Wenn ja, in welcher Höhe? (Bitte um Aufschlüsselung nach Jahren) 

➢ Wurden Auszahlungen an die in den Fragen 1 bis 23 angeführten Unternehmen (ganz 

oder teilweise) mittelbar geleistet (z. B. über Agenturen, Medienagenturen, 

Kommunikations- oder Eventagenturen, Rahmenvertragsnehmer, Subauftragnehmer, 

Abwicklungsstellen, Sammelrechnungen)? 

a. Wenn ja, über welche Stelle? 

b. Wenn ja, in welcher Höhe? 

c. Wenn ja, an welchen Endempfänger? 

Dem Bundesministerium für Bildung liegen keine Informationen über 

Beteiligungsstrukturen von Unternehmen außerhalb seines Vollziehungsbereichs bzw. 

über mittelbare geleistete Auszahlungen vor. Zudem stellt die Ermittlung von 

wirtschaftlichen Beteiligungsstrukturen keinen Gegenstand der Vollziehung durch das 

Bundesministerium für Bildung dar. 
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Zu Frage 28: 

➢ Welche Auszahlungen an die im ÖVP-Rechenschaftsbericht 2024 auf den Seiten 186 ff 

genannten Privatpersonen wurden in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 

2025 jeweils in Ihrem Verantwortungsbereich budgetwirksam, soweit diese 

Privatpersonen Gesellschafter oder Geschäftsführer von Unternehmen sind, Beamte 

sind oder sonst als relevante Akteure von Unternehmen mit staatlicher Beteiligung 

anzusehen sind? 

Da die entsprechenden Informationen nicht in aufbereiteter und unmittelbar verfügbarer 

Form vorliegen, ist eine Erhebung und Wiedergabe möglicher einschlägiger Zahlungen in 

der angefragten Spezifikation nicht möglich. 

Wien, 8. Mai 2026 

 

 

 

 

Christoph Wiederkehr, MA 
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